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Kurzfassung 

Gestützt auf § 8 Absatz 1 des Strassengesetzes vom 24. September 2000 (BGS 725.11) erstellt der 
Regierungsrat ein Mehrjahresprogramm Strassenbau (Investitionsrechnung). Auf dieser Basis 
bewilligt der Kantonsrat die Kredite für den Neubau, die Änderung und den Unterhalt der Kan-
tonsstrassen. 

Der Kantonsrat hat am 4. Dezember 2012 (KRB Nr. SGB 134/2012) das Mehrjahresprogramm 
"Strassenbau 2013 - 2016" mit den Schwerpunkten und den Bauvorhaben zur Kenntnis genom-
men. Dieses nach Anhörung der Einwohnergemeinden im Jahr 2012 erstellte Mehrjahrespro-
gramm wird - abgestimmt auf den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) - jährlich aktu-
alisiert (Mehrjahresplanung) und um ein Jahr erweitert, bevor es nach vier Jahren, im Jahr 2016, 
wieder grundsätzlich überarbeitet wird. 

Unter Berücksichtigung der mit dem Massnahmenplan 2013 (KRB Nr. SGB 055/2012 vom 
7. November 2012) beschlossenen Massnahmen (Plafonierung der Nettoinvestitionen Bau- und 
Justizdepartement auf maximal 125 Mio. Franken pro Jahr) und dem Investitionsbedarf in den 
anderen Bereichen stehen für den Strassenbau Nettoinvestitionen von jährlich rund 35 Mio. 
Franken zur Verfügung. Entsprechend ergeben sich für die Jahre 2016 bis 2019 durchschnittliche 
Bruttoinvestitionen von rund 50 Mio. Franken. Einem höheren Investitionsvolumen steht auch 
der hohe Aufwand für die Bearbeitung der aktuell grossen Anzahl von Kleinprojekten gegen-
über. 

Mit der vorliegenden Botschaft wird dem Kantonsrat die Mehrjahresplanung ab 2016 "Strassen-
bau" zur Kenntnisnahme vorgelegt. In den nächsten vier Jahren sollen netto rund 140 Mio. 
Franken (brutto 200 Mio. Franken) in die Strasseninfrastruktur investiert werden. In den Brutto-
investitionen von rund 200 Mio. Franken sind rund 32 Mio. Franken (brutto) für die Umsetzung 
von Agglomerationsmassnahmen und rund 1.32 Mio. Franken (brutto) für Lärmsanierungsmass-
nahmen enthalten. 

Gleichzeitig beantragen wir dem Kantonsrat, basierend auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a des Ge-
setzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G; 
BGS 115.1): 

– einen Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte mit Beginn 2016 in der Höhe 
von insgesamt brutto 40.931 Mio. Franken. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über die Mehrjahresplanung ab 
2016 „Strassenbau“; Rechenschaftsbericht über die Projekte und Verpflichtungskredit für Klein-
projekte ab 2016 (Investitionsrechnung) zum Beschluss. 

1. Finanzieller Planungsprozess 

Der finanzielle Planungsprozess der Mehrjahresplanung folgt dem IAFP 2016 - 2019 (KRB 
Nr. SGB 0047/2015 vom 24. Juni 2015). Die darin ausgewiesenen Nettoinvestitionen Kantons-
strassenbau und allfällige Budgetvorgaben bilden die maximal mögliche Investitionssumme. Aus 
der Liste der in Zusammenarbeit mit den Gemeinden definierten Vorhaben werden die spezifi-
schen Jahrestranchen für jedes Projekt ermittelt und nach Dringlichkeit und finanzieller Mach-
barkeit festgelegt.  

Gemäss WoV-Handbuch Ziffer 4.12.4.2 und Ziffer 4.12.4.3 wird dem Kantonsrat für jedes mehr-
jährige Grossprojekt mit Nettoinvestitionen von mehr als 3 Mio. Franken - sobald genügend ver-
lässliche Projektinformationen vorhanden sind - die entsprechende Bruttoausgabe als Verpflich-
tungskredit zum Beschluss vorgelegt. Dies erfolgt im Falle der Investitionsplanung Strassenbau 
jeweils zusammen mit der jährlichen Vorlage der Mehrjahresplanung resp. alle vier Jahre mit 
dem Mehrjahresprogramm. Gleichzeitig wird dem Kantonsrat für alle Kleinprojekte mit Netto-
investitionen von weniger als 3 Mio. Franken, welche im Folgejahr starten, jeweils ein Verpflich-
tungskredit über die gesamte Summe (Summe aller Bruttoausgaben) zum Beschluss beantragt. 
Die Regierung beschliesst nachfolgend über die projektspezifische Mittelverwendung. 

Die Mehrjahresplanung wird zeitlich mit dem Voranschlag gleichgeschaltet. 

2. Ausgangslage 

Mittels der im IAFP vorgesehenen Investitionen ist das im Legislaturplan 2013 - 2017 festgelegte 
Handlungsziel "bedarfs- und zukunftsgerichtete Verkehrsinfrastruktur erhalten bzw. aufbauen" 
zu erreichen. 

Dafür stehen für den Strassenbau aufgrund der mit dem Massnahmenplan 2013 (KRB Nr. 
SGB 055/2012 vom 7. November 2012) beschlossenen Massnahme (Plafonierung der Nettoinves-
titionen BJD auf maximal 125 Mio. Franken pro Jahr) und dem hohen Investitionsvolumen in 
anderen Bereichen pro Jahr aktuell jährlich rund 35 Mio. Franken (netto) zur Verfügung. Ent-
sprechend wurde die Mehrjahresplanung gegenüber der Vorjahresversion überarbeitet (Pro-
jektpriorisierung). Gegenüber der Mehrjahresplanung 2015 bis 2018 mit durchschnittlichen jähr-
lichen Bruttoinvestitionen von rund 59 Mio. Franken wurden die Bruttoinvestitionen auf durch-
schnittlich jährlich rund 50 Mio. Franken reduziert. Aufgrund der Erfahrungswerte der vergan-
genen Jahre ist aufgrund der hohen Anzahl von Kleinprojekten mit dem aktuellen Personalbe-
stand ein höheres Volumen auch nicht zu bewältigen. 

Für die Auswahl und Priorisierung der Projekte sind insbesondere die Vorgaben zur Werterhal-
tung der Kantonsstrassen, die Anliegen und Bedürfnisse der Regionen und Gemeinden, die in 
den Agglomerationsprogrammen mit dem Bund vereinbarten Massnahmen und Massnahmen 
zur Sicherstellung einer funktionstüchtigen und sicheren Infrastruktur massgebend. 

In der gegebenen Konstellation sowie aufgrund der beschränkten finanziellen und personellen 
Ressourcen muss ein Weg gefunden werden, um mit den vorhandenen Mitteln sowohl die An-
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forderungen der Substanzerhaltung und Optimierung / Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur 
bestmöglich zu erfüllen. Dabei wird offensichtlich, dass mittelfristig der Betrag der eingesetzten 
Mittel für den Substanzerhalt im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert der Anlagen von ca. 
2.8 Mia. Franken nicht - wie empfohlen - 2.2 % sondern bestenfalls 1.5 % betragen kann. 

 

3. Rechenschaftsbericht über bewilligte Verpflichtungskredite Stand 

15. August 2015 

3.1 Grossprojekte 

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche noch nicht abgerechneten sowie in Ausführung 
stehenden als auch zukünftigen Projekte mit einem Investitionsvolumen von netto > 3 Mio. 
Franken aufgeführt. 
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Aktuell stehen folgende 8 Grossprojekte in der Ausführung. 

3.1.1 Entlastung Region Olten (ERO) 

Die Arbeiten für die ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen zwischen Olten und Wan-
gen b. Olten sind abgeschlossen. Gleichzeitig mit der Neugestaltung des nördlichen Ufers der 
Dünnern wurde die Dünnernbrücke Gheidgraben für die Langsamverkehrsüberführung erstellt 
und Mitte Mai 2015 in Betrieb genommen. Weiter im Bau befinden sich die Arbeiten für die 
Umgestaltungsmassnahmen in den Gemeinden Olten, Wangen b. Olten, Trimbach, Hägendorf 
und Winznau.  

Der Verpflichtungskredit von 317.2 Mio. Franken kann eingehalten werden. 
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3.1.2 Rickenbach, Mühlegasse, neue Langsamverkehrsunterführung 

Mit den Bauarbeiten für die neue Unterführung für Velos und Fussgänger, welche als Ersatz für 
den aufgehobenen Bahnübergang erstellt wird, konnte anfangs April 2013 termingemäss be-
gonnen werden. Bis Ende 2013 wurden die Rohbauarbeiten fertiggestellt. Nach der Winterpau-
se konnten die Tiefbau-, Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten ausgeführt werden. Im Herbst 
2014 wurden die Arbeiten abgeschlossen und die neue Langsamverkehrsunterführung in Be-
trieb genommen.  

Der Verpflichtungskredit von 7.7 Mio. Franken kann eingehalten werden. 

3.1.3 Seewen, Ortsdurchfahrt und Busumsteigeanlage 

Die Ortsdurchfahrt Seewen befindet sich im Abschnitt Lindenrainstrasse bis Bürenstrasse in ei-
nem schlechten Zustand und muss saniert werden. Mit einem neuen Trottoir zwischen der „Lin-
denrainstrasse“ und „In den Gärten“ wird die Fussgängersicherheit verbessert. 

Während der Projektierung zeigte sich im Zusammenhang mit der Busoptimierung Dorneck-
berg, dass in Seewen eine neue, flexible Busumsteigehaltestelle nötig ist. Die Planung und Reali-
sierung erfolgte in den Jahren 2012 bis 2014 und konnte am 14. Dezember 2014 auf den Fahr-
planwechsel 2014/15 den Betrieb aufnehmen. 

Der Erschliessungsplan zur Sanierung der Ortsdurchfahrt wurde vom Regierungsrat am 
3. November 2014 genehmigt. Einsprachen gegen den Erschliessungsplan wurden keine einge-
reicht. Gegenwärtig läuft die Erarbeitung des Ausführungsprojekts und der Baumeistersubmis-
sion, damit im Frühling 2016 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. 

Die Projektierung der beiden Vorhaben war im Rahmen des Sammelverpflichtungskredites für 
Kleinprojekte mit Beginn 2011 finanziert. Der Verpflichtungskredit für die Realisierung (Gross-
projekte) wurde vom Kantonsrat mit Beschluss vom 27. August 2013 bewilligt. 

Der Verpflichtungskredit von 4.625 Mio. Franken kann eingehalten werden. 

3.1.4 Eppenberg-Wöschnau, Schachenstrasse, Instandsetzung SBB-Überführung 

Mit den Bauarbeiten an der SBB-Überführung konnte Ende Februar 2015 termingerecht begon-
nen werden. Die Verkehrsumstellung für die Bauphase 2 erfolgte termingerecht anfangs Juli. 
Die Arbeiten könnten termingerecht im November 2015 abgeschlossen werden. 

Der Verpflichtungskredit von 4.2 Mio. Franken kann eingehalten werden. 

3.1.5 Mümliswil-Ramiswil und Beinwil, Gesamtsanierung Passwangstrasse 1. Phase 

Mit den Felssicherungsarbeiten wurde wie geplant anfangs Juli 2015 begonnen. Diese werden 
bis Ende Herbst abgeschlossen sein. Das Bauprojekt und die Submissionsunterlagen für das Pro-
jekt Passwangstrasse Nord liegen vor. Die Arbeitsvergabe kann Ende 2015 erfolgen. Die Haupt-
arbeiten werden ab Frühling 2016 realisiert. 

Der Verpflichtungskredit von 13.7 Mio. Franken kann eingehalten werden. 

3.1.6 Riedholz – Deitingen – Luterbach, Jurastrasse, Instandsetzung Wilihofbrücke 

Die Vorarbeiten an der Wilihofbrücke konnten wie geplant Ende 2014 abgeschlossen werden. 
Gegenwärtig sind die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke, die Strassenbauarbeiten und der 
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Neubau der Velounterführung im Gange. Trotz Projekterweiterungen und zusätzlichen Bauar-
beiten für Dritte (Neubau Kabelblock Alpiq, Ersatz Wasserversorgungsleitung, Bau des Einlen-
kers Vigier) kann das Terminprogramm eingehalten werden. Die Arbeiten werden Ende 2015 
abgeschlossen sein. Der Deckbelag wird im Frühling 2016 eingebaut. 

Der Verpflichtungskredit von 6.5 Mio. Franken kann eingehalten werden. 

3.1.7 Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsanierung 1. Phase 

Die Bauarbeiten an der Saalstrasse im Teilprojekt 1 konnten aus geologischen Gründen nicht 
termingerecht durchgeführt werden. Zudem mussten Zusatzarbeiten bei den Saalhöfen ausge-
führt werden. Das Teilprojekt 1 wird bis Ende Herbst 2015 fertiggestellt. Im 2016 wird das Teil-
projekt 2, Frauhaldehof bis zur alten Gipsfabrik, in Angriff genommen. 

Der Verpflichtungskredit von 8.1 Mio. Franken kann eingehalten werden. 

3.1.8 Zuchwil, Luzernstrasse, Instandsetzung SBB-Überführung Aarmatt 

Die Instandsetzungsarbeiten der ersten Etappe konnten Ende 2015 wie geplant abgeschlossen 
werden. Die Überführung konnte über den Winter dem Verkehr ohne Behinderungen freigege-
ben werden. Im März 2015 wurden mit den Instandsetzungsarbeiten der zweiten Etappe be-
gonnen. Die Arbeiten können termingerecht bis Ende Herbst 2015 abgeschlossen werden. 

Der Verpflichtungskredit von 12 Mio. Franken kann eingehalten werden. 

3.2 Kleinprojekte 

Zwischenzeitlich sind insgesamt 7 Sammelverpflichtungskredite (Sammelverpflichtungskredite 
2009 bis 2015) zu bewirtschaften. Die Tabelle enthält auch die 4 zukünftigen Sammelverpflich-
tungskredite (Sammelverpflichtungskredite 2016 bis 2019). 
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3.2.1 Kleinprojekte ab 2009 

Der Verpflichtungskredit Kleinprojekte ab 2009 beinhaltet 60 Einzelprojekte. Darin enthalten 
sind, nebst den eigentlichen Instandsetzungen und Erneuerungen von Strassen, 6 Massnahmen 
aus den Agglomerationsprogrammen, 1 Lärmschutzmassnahme und 12 Instandsetzungsprojekte 
an Kunstbauten sowie Mittel für die Grundlagenbeschaffung und Reserven für unvorhergese-
hene Sofortmassnahmen. 

Bis Mitte 2015 wurden 46 Einzelprojekte abgeschlossen und abgerechnet. Der Verpflichtungs-
kredit kann eingehalten werden. 

3.2.2 Kleinprojekte ab 2010 

Der Verpflichtungskredit Kleinprojekte ab 2010 beinhaltet 33 Einzelprojekte. Darin enthalten 
sind, nebst den eigentlichen Instandsetzungen und Erneuerungen von Strassen, 5 Massnahmen 
aus den Agglomerationsprogrammen, 1 Lärmschutzmassnahme und 12 Instandsetzungsprojekte 
an Kunstbauten sowie Mittel für die Grundlagenbeschaffung und Reserven für unvorhergese-
hene Sofortmassnahmen. 

Bis Mitte 2015 wurden 18 Einzelprojekte abgeschlossen und abgerechnet. Der Verpflichtungs-
kredit kann eingehalten werden. 

3.2.3 Kleinprojekte ab 2011 

Der Verpflichtungskredit Kleinprojekte ab 2011 beinhaltet 58 Einzelprojekte. Darin enthalten 
sind, nebst den eigentlichen Instandsetzungen und Erneuerungen von Strassen, 13 Massnahmen 
aus den Agglomerationsprogrammen, 11 Lärmschutzmassnahmen und 12 Instandsetzungspro-
jekte an Kunstbauten sowie Mittel für die Grundlagenbeschaffung und Reserven für unvorher-
gesehene Sofortmassnahmen. 

Bis Mitte 2015 wurden 20 Einzelprojekte abgeschlossen und abgerechnet. Der Verpflichtungs-
kredit kann eingehalten werden. 

3.2.4 Kleinprojekte ab 2012 

Der Verpflichtungskredit Kleinprojekte ab 2012 beinhaltet 38 Einzelprojekte. Darin enthalten 
sind, nebst den eigentlichen Instandsetzungen und Erneuerungen von Strassen, 6 Massnahmen 
aus den Agglomerationsprogrammen, 6 Lärmschutzmassnahmen und 10 Instandsetzungsprojek-
te an Kunstbauten sowie Mittel für die Grundlagenbeschaffung und Reserven für unvorherge-
sehene Sofortmassnahmen. 
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Bis Mitte 2015 wurden 8 Einzelprojekte abgeschlossen und abgerechnet. Der Verpflichtungskre-
dit kann eingehalten werden. 

3.2.5 Kleinprojekte ab 2013 

Der Verpflichtungskredit Kleinprojekte ab 2013 beinhaltet 71 Einzelprojekte. Darin enthalten 
sind, nebst den eigentlichen Instandsetzungen und Erneuerungen von Strassen, 6 Massnahmen 
aus dem Agglomerationsprogramm, 16 Lärmschutzmassnahmen und 7 Instandsetzungsprojekte 
an Kunstbauten sowie Mittel für die Grundlagenbeschaffung und Reserven für unvorhergese-
hene Sofortmassnahmen. 

Bis Mitte 2015 wurden 32 Einzelprojekte abgeschlossen und abgerechnet. Der Verpflichtungs-
kredit kann eingehalten werden. 

3.2.6 Kleinprojekte ab 2014 

Der Verpflichtungskredit Kleinprojekte ab 2014 beinhaltet 76 Einzelprojekte. Darin enthalten 
sind, nebst den eigentlichen Instandsetzungen und Erneuerungen von Strassen, 9 Massnahmen 
aus dem Agglomerationsprogramm, 16 Lärmschutzmassnahmen und 15 Instandsetzungsprojek-
te an Kunstbauten sowie Mittel für die Grundlagenbeschaffung / Verkehrszählung und Reser-
ven, insbesondere für unvorhergesehene Sofortmassnahmen. 

Bis Mitte 2015 wurden 7 Einzelprojekte abgeschlossen und abgerechnet. Der Verpflichtungskre-
dit kann voraussichtlich eingehalten werden. 

3.2.7 Kleinprojekte ab 2015 

Der Verpflichtungskredit Kleinprojekte ab 2015 beinhaltet 70 Einzelprojekte. Darin enthalten 
sind, nebst den eigentlichen Instandsetzungen und Erneuerungen von Strassen, 11 Massnahmen 
aus dem Agglomerationsprogramm, 15 Lärmschutzmassnahmen und 17 Instandsetzungsprojek-
te an Kunstbauten sowie Mittel für die Grundlagenbeschaffung und Reserven für unvorherge-
sehene Sofortmassnahmen.  

Es konnten noch keine Projekte abgerechnet werden. Der Verpflichtungskredit kann voraus-
sichtlich eingehalten werden. 

4. Schwerpunkte der Mehrjahresplanung 

Die drei Schwerpunkte der Mehrjahresplanung sind abgeleitet vom Handlungsziel "bedarfs- und 
zukunftsgerichtete Verkehrsinfrastruktur erhalten bzw. aufbauen" des Legislaturplanes 2013 - 
2017.  

Die Werterhaltung der Infrastrukturanlagen hat Priorität und entsprechende Sanierungsprojek-
te im Brücken- und Strassenbau bilden den ersten Schwerpunkt der Mehrjahresplanung.  

Um den heutigen wie auch zukünftigen Mobilitätsbedürfnissen gerecht zu werden, sind Opti-
mierungen, Erweiterungen und qualitative Verbesserungen für alle Strassenbenutzer notwen-
dig. Projekte im Bereich des Verkehrsmanagements, welche im Rahmen der Agglomerations-
programme auch vom Bund mitfinanziert werden, bilden den zweiten Schwerpunkt der Mehr-
jahresplanung. 

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit ist eine Daueraufgabe. Im Rahmen der Umsetzung des 
vom Bundesrat beschlossenen Handlungsprogrammes „Via sicura“ bilden Massnahmen zur Ver-
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besserung der Sicherheit von Fussgängerstreifen den dritten Schwerpunkt der Mehrjahrespla-
nung. 

4.1 Schwerpunkte Grossprojekte 

Im Zeitraum von 2017 bis 2019 ist der Ausführungsbeginn von 6 Grossprojekten geplant. Diese 
sind ebenfalls in der Tabelle unter Ziffer 3.1 aufgeführt. 

Mit der Mehrjahresplanung ab 2016 wird kein Kredit für ein Grossprojekt beantragt. 

4.1.1 Luterbach, Zuchwiler-/Luterbachstrasse, Instandsetzung Emmebrücken 

Die Emmebrücke zwischen Luterbach und Zuchwil wurde im Jahre 1924 erbaut. Im Jahre 1972 
wurde die Brückenfahrbahn mit einer parallel zur alten Brücke errichteten neuen Brücke ver-
breitert. Die alte Emmebrücke ist in einem schlechten Zustand und weist erhebliche Defizite be-
züglich der Tragsicherheit auf. Sie muss deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Im Laufe 
der Projektierung wird entschieden, ob die neue Brücke ebenfalls ersetzt oder instandgesetzt 
wird. 

Die Kosten für die Planung sind im Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte mit Beginn ab 
2010 enthalten. 

Die Ausführung ist in den Jahren 2017 - 2018 vorgesehen. Der Ausführungskredit wird nach Vor-
liegen des Kostenvoranschlages im Rahmen des Mehrjahresprogrammes 2017 - 2020 beantragt. 

4.1.2 Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsanierung 2. Phase 

Die Saalstrasse, welche die Gemeinde Kienberg erschliesst, wurde zu Beginn der vierziger Jahre 
des letzten Jahrhunderts in die heutige Form ausgebaut. In den vergangenen Jahren mussten 
vermehrt Unterhaltarbeiten ausgeführt werden. Durch den zunehmend schlechteren Zustand 
der gesamten Strassenanlage und ihrer Lage in rutschgefährdeten Gebieten werden die Unter-
haltsintervalle immer kürzer und intensiver. Daher wird angestrebt, die Strassenanlage im Rah-
men einer Instandsetzung umfassend zu erneuern und soweit wie möglich und finanziell ver-
tretbar an die Anforderungen des heutigen Strassenverkehrs anzupassen. Das Vorprojekt über 
die Gesamtsanierung liegt vor. Im Jahre 2012 wurde der Erschliessungsplan ausgearbeitet und 
aufgelegt. Die Instandsetzung soll in Phasen nach Prioritäten erfolgen. Die Realisierung der ers-
ten Phase erfolgt in den Jahren 2014 bis 2016. Die Realisierung der zweiten Phase ist im An-
schluss, in den Jahren 2017 bis 2020, vorgesehen. 

Die Ingenieurarbeiten für das Bauprojekt und die Bauleitung sollen 2016 in Auftrag gegeben 
werden. Die entsprechenden Aufwendungen werden im Rahmen des Sammelverpflichtungskre-
dites für Kleinprojekte mit Beginn ab 2016 beantragt. 

Der Ausführungskredit für die zweite Phase wird nach Vorliegen verlässlicher Kostenangaben im 
Rahmen des Mehrjahresprogrammes 2017 - 2020 beantragt. 

4.1.3 Derendingen, Sanierung und Umgestaltung Hauptstrasse 

Die Hauptstrasse in Derendingen - im Abschnitt Kreuzplatz bis Oberdorf - wird auf einer Länge 
von ca. zwei Kilometern saniert und umgestaltet. Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerati-
onsprogramms Solothurn und wird vom Bund mitfinanziert. Die dafür notwendigen Ingenieur-
arbeiten für die Erschliessungsplanung wurden im August 2014 vergeben. Die Mittel für diese 
Aufwendungen sind im Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte mit Beginn ab 2011 ent-
halten. 
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Die Ausführung ist in den Jahren 2018 - 2020 vorgesehen. Der Ausführungskredit wird nach Vor-
liegen des Kostenvoranschlages im Rahmen des Mehrjahresprogrammes 2017 - 2020 beantragt. 

4.1.4 Breitenbach, Passwangstrasse, Strassensanierung inkl. Gehwege 

Die Passwangstrasse befindet sich auf der gesamten Länge - zwischen dem Kreisel Zentrum und 
der Grenze zu Büsserach - in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Gleichzeitig 
soll die Fussgängersicherheit erhöht werden. 2016 erfolgt die Auflage des Erschliessungsplans, 
bevor ab 2018 die Bauarbeiten zur Ausführung kommen. 

Die Kosten für die Planung sind im Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte mit Beginn ab 
2011 enthalten. 

Die Ausführung kann - in Absprache mit der Gemeinde - erst für die Jahre 2018 - 2019 vorgese-
hen werden. Der Ausführungskredit wird nach Vorliegen des Kostenvoranschlages im Rahmen 
des Mehrjahresprogrammes 2017 - 2020 beantragt. 

4.1.5 Büsserach, Passwang-/Breitenbachstrasse, Strassensanierung inkl. Gehwege 

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Passwangstrasse in Breitenbach werden aus gleichem 
Anlass auch die Passwang- und Breitenbachstrasse in Büsserach einer Sanierung und Umgestal-
tung unterzogen. Die Planung wie auch die Ausführung beider Projekte erfolgen eng koordi-
niert. 

Die Finanzierung der Projektierungsarbeiten wurde mit dem Sammelverpflichtungskredit für 
Kleinprojekte mit Beginn ab 2010 genehmigt. 

Die Ausführung kann - in Absprache mit der Gemeinde - erst für die Jahre 2018 - 2019 vorgese-
hen werden. Der Ausführungskredit wird nach Vorliegen des Kostenvoranschlages im Rahmen 
des Mehrjahresprogrammes 2017 - 2020 beantragt. 

4.1.6 Mümliswil-Ramiswil und Beinwil, Gesamtsanierung Passwangstrasse 2. Phase 

Die 2. Phase der Gesamtsanierung der Passwangstrasse erstreckt sich vom Hof Stucketen bis zum 
Restaurant Neuhüsli. In diesem Abschnitt sind insbesondere die talseitigen Stützmauern und Lei-
teinrichtungen sowie die bergseitigen Felssicherungen in einem schlechten Zustand. Der Er-
schliessungsplan wurde vom Regierungsrat genehmigt. 

Die Ingenieurarbeiten sollen 2016 vergeben werden. Die entsprechenden Aufwendungen für 
die Projektierung sind im Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte mit Beginn ab 2016 
enthalten. 

Der Ausführungskredit für die zweite Phase wird nach Vorliegen verlässlicher Kostenangaben im 
Rahmen der Mehrjahresplanung 2019 - 2022 beantragt. 

4.2 Kleinprojekte mit Beginn 2016 

Der zum Beschluss beantragte Verpflichtungskredit für Kleinprojekte ab 2016 beinhaltet 
55 Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von 40,931 Mio. Franken (brutto). Darin enthalten 
sind 34 Strassensanierungs- und Strassenausbauvorhaben (beinhaltend 7 Vorhaben aus dem Ag-
glomerationsprogramm), 9 Lärmsanierungsprojekte und 12 Kunstbauten-Instandsetzungs-
projekte sowie Grundlagenbeschaffung und Reserven für unvorhergesehene Sofortmassnah-
men. 
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4.2.1 Projektierungsarbeiten ab 2016 

 

4.2.2 Projekte, welche ab 2016 zur Ausführung gelangen 

 

4.2.3 Kredite für Grundlagenbeschaffung und Reserve 
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5. Gesamtinvestitionen 

 

Die Gesamtinvestitionen entsprechen den Vorgaben des IAFP (KRB Nr. SGB 0047/2015 vom 
24. Juni 2015). 

6. Rechtliches 

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spe-
zialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Kantonsverfassung 
vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV). 
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7. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Roland Heim 
Landammann 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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8. Beschlussesentwurf 

Mehrjahresplanung ab 2016 "Strassenbau"; Rechenschaftsbe-

richt über die Projekte und Verpflichtungskredit für Kleinpro-

jekte ab 2016 (Investitionsrechnung) 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 2 der 
Kantonsverfassung vom 8. Juni 19861), und § 56 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes über die 
wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)2), nach Kenntnis-
nahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 8. September 2015 (RRB Nr. 
2015/1385), beschliesst: 

1. Der Rechenschaftsbericht über die Projekte und die Mehrjahresplanung ab 2016 „Stras-
senbau“ in der Investitionsrechnung werden zur Kenntnis genommen. 

2. Für die Kleinprojekte ab 2016 wird in der Investitionsrechnung als Bruttovorgabe ein 
Verpflichtungskredit von 40.931 Mio. Franken beschlossen. 

3. Der Verpflichtungskredit nach Ziffer 2 wird um die teuerungsbedingten Mehr- oder 
Minderkosten auf Basis des Baupreisindex Tiefbau, Espace Mittelland mit dem Stand 
vom 1. April 2015, angepasst. 

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsident Ratssekretär 

 

 
Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

Verteiler KRB 

Bau- und Justizdepartement 
Departementscontroller 
Amt für Verkehr und Tiefbau 
Finanzdepartement 
Amt für Finanzen 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentscontroller 
Parlamentsdienste 

 ________________  

1) BGS 111.1. 
2) BGS 115.1. 


